
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/3/19 2001/10/0255
 JUSLINE Entscheidung
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Index

25/01 Strafprozess

27/01 Rechtsanwälte

Norm

RAO 1868 §5 Abs2;

StPO 1975 §39 Abs3;

Rechtssatz

Der Verlust der Vertrauenswürdigkeit im Sinn von § 5 Abs 2 RAO rechtfertigt die Streichung aus der Verteidigerliste

unbeschadet der Frage, ob dem Betro<enen die Eigenschaft als "die Rechtsanwaltschaft wirklich ausübender

Rechtsanwalt" weiterhin zukommt.
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